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Bezirksamt und Stadtverwaltung

AKTUELLES
AUS DEM BEZIRKSAMT

Von Ortsvorsteher Wolfgang Stierle

Liebe Maichingerinnen und Maichinger, 
liebe Leserinnen und Leser, 

am kommenden Samstag ist es wieder soweit: Einer der stim-
mungsvollsten Weihnachtsmärkte der Region öffnet seine Tore: 
Im Namen des Organisationsteams lade ich Sie sehr herzlich 
zum Besuch des 28. Maichinger Weihnachtsmarktes ein. Fast 
80 (!) Stände warten mit vielseitigen Angeboten auf Sie. Wie im-
mer wurde alles ehrenamtlich organisiert und so kommt jeder 
eingenommene Euro direkt unseren Vereinen, Kirchen und Or-
ganisationen zugute. Oder einem guten Zweck – je nach Ziel-
setzung der Standbetreiber. Es ist immer wieder beeindruckend 
mitzuerleben, wie routiniert und professionell das zahlenmäßig 
kleine Organisationsteam beispielsweise die Vorbesprechung 
und Standvergabe Ende Oktober durchführt. Uschi Sapper, Iris 
Mühlenbehrend, Patricia Wahl, Kristine Seidl, Heidrun Widmay-
er und Walter Arnold sage ich herzlichen Dank für die geleistete 
Arbeit, die bereits nach den Sommerferien begonnen hat.
Prägend für den Maichinger Weihnachtsmarkt ist neben den 
phantasievoll dekorierten Ständen auch das bunte Rahmen-
programm, das Sie auf der Innenseite wiederfinden. Herzlichen 
Dank an alle, die an diesem Programm mitwirken! Hinzu kommt 
die stimmungsvolle Beleuchtung durch den GHV Maichingen, 
auf die ich schon im letzten Blättle aufmerksam gemacht habe, 
aber auch die Aktivierung des Backhauses durch die Land-
Frauen Maichingen. Und es warten wieder viele leckere Spezia-
litäten, besondere Glühweinrezepte oder das extra eingebraute 
Maichinger Weihnachtsbier auf Sie.

 Foto:  Wolfgang Stierle 

Bezirksamt Maichingen
Sindelfinger Straße 44, 71069 Sindelfingen
Telefon 94-110, Fax: 94-143
E-Mail:maichingen@sindelfingen.de
Internet: www.maichingen.de
Ortsvorsteher:Wolfgang Stierle

Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr
Do. 14.00 – 18.00 Uhr
Zusätzlich nur das Bürgerbüro
Di. 14:00 – 18:00 Uhr

UmWartezeiten zu vermeiden, empfehlen wir vorherige
telefonische Kontaktaufnahme.Terminvereinbarungen
sind unter folgendenTelefonnummern möglich:

94-110 Bürgerbüro, Friedhofsangelegenheiten
94-120 Bürgerbüro, Fundbüro
94-116 Standesamt
94-115 Rentenstelle, Soziales

Maichinger Wochenmarkt
Freitags 8.00 – 12.00 Uhr

Polizeiposten Maichingen
Sindelfinger Straße 17, 71069 Sindelfingen
Telefon: 2 04 05-0, Fax: 2 04 05-10
E-Mail:maichingen.pw@polizei.bwl.de

Wertstoffhof Maichingen
Talstraße 45, 71069 Sindelfingen

Öffnungszeiten
Mo. und Fr. 15.00 – 18.00 Uhr
Di. und Mi. 10.00 – 18.00 Uhr
Do. geschlossen
Sa. 9.00 – 15.00 Uhr

Bücherei Maichingen
Sindelfinger Straße 44,
71069 Sindelfingen,Telefon: 94-128
E-Mail: info@buecherei-maichingen.de

Online-Katalog: online.buecherei-maichingen.de

Öffnungszeiten
Mo. 15.00 – 18.00 Uhr
Mi. 15.00 – 18.00 Uhr
Do. 15.00 – 18.00 Uhr
Fr . 15.00 – 18.00 Uhr

Gartenhallenbad Maichingen
Berliner Straße 32,
71069 Sindelfingen
Telefon: 38 30 51
Internet: www.gartenhallenbad-maichingen.de

Öffnungszeiten
Mo. Do. und Fr. 13.00 – 18.00 Uhr
Di. und Mi. 13.00 – 21.00 Uhr
Samstag 8.00 – 16.00 Uhr
Sonntag 8.00 – 13.00 Uhr
Kassenschluss jeweils 1 Stunde vorher.
Dienstag istWarmbadetag

In diesem Nachrichtenblatt finden Sie den 

Notfalldienst ab Seite 14
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 Foto:  Wolfgang Stierle 

 Foto:  Knoblauch/Stadt Sindelfingen 

 Foto:  Bezirksamt Maichingen 

Natürlich darf auch die Weihnachtspyramide von Manfred 
Beuttler nicht fehlen. Sie wird nach dem Weihnachtsmarkt wie-
der im Bezirksamt Maichingen zu sehen sein – dazu mehr in der 

kommenden Ausgabe des Nachrichtenblattes.
Der Nikolaus schaut regelmäßig nach den kleinen Besucherin-
nen und Besuchern, auch Eselchen & Co sind wieder mit von 
der Partie.
Schauen Sie vorbei und genießen Sie ein paar schöne Stunden 
auf dem 28. Maichinger Weihnachtsmarkt!

Bezirksamt informiert

Das Bezirksamt Maichingen ist vom 24.12.2024 
bis zum 01.01.2025 geschlossen.

Ein Notfalldienst für das Standesamt Sindelfingen-
Maichingen ist eingerichtet.

Ausschließlich Sterbefälle und Sterbefälle mit Überführung 
ins Ausland können  am Freitag, 27.12.2024 sowie am Mon-
tag, 30.12.2024 jeweils von 9 – 12 Uhr unter 0173 2524765 
angemeldet werden.

Bitte beachten Sie auch die Schließtage des Rathauses Sin-
delfingen und des Bezirksamtes Darmsheim, ebenfalls vom 
24.12.2024 bis 01.01.2025

28. Maichinger Weihnachtsmarkt, 
Samstag 14. Dezember 2024

Auch in diesem Jahr können Sie für einen Beitrag über 
20.- € einen Tannenbaum vom Weihnachtsmarkt erwer-
ben. Der Erlös wird wie 2023 einer gemeinnützigen Orga-
nisation als Spende übergeben. 
Der Verkauf findet in diesem Jahr auch während des 
Marktes statt. 
Am Stand von Marianne Borchardt-Griebel (neben dem 
gelben Postbriefkasten) können sie Ihren Wunschbaum 
bezahlen und erhalten ein Etikett, das Sie bitte an Ihrem 
gewähltem Baum anbringen.

Ihr Weihnachtsmarkteam

Straßensperrung und Busumleitung

Am Samstag, den 14. Dezember 2024 muss wegen des Weih-
nachtsmarktes die Sindelfinger Straße zwischen Goethestraße 
und Pfadstraße sowie die Goethestraße zwischen Sindelfinger 
Straße und Eberhardstraße von 7:00 Uhr – 22:00 Uhr gesperrt 
werden.

Die Bushaltestelle „Bürgerhaus“ kann deshalb während die-
ser Zeit nicht angefahren werden. Die Parkbucht 1 in der Go-
ethestraße ist am Samstag ab 7:00 Uhr und die Parkbucht 2 
bereits ab Freitag, 8:00 Uhr gesperrt.

Die Zufahrt zur Bürgerhaustiefgarage ist möglich. 
Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis.
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Waagemeister gesucht!

Für die öffentliche Fahrzeugwaage, die von der Stadt Sin-
delfingen in der Schmiedgasse betrieben wird, sucht das 
Bezirksamt Maichingen ab sofort eine Waagemeisterin 
oder einen Waagemeister.
Es handelt sich um eine geringfügige Teilzeitbeschäfti-
gung auf Stundenlohnbasis. Die Wiegezeiten werden in 
der Regel telefonisch abgestimmt.
Interessenten setzen Sich bitte mit dem Bezirksamt Mai-
chingen, Frau Horvath, Telefon: (07031) 94-125 in Verbin-
dung.

Ehemaliger Leiter des  
Rechnungsprüfungsamts  
Arthur Schmidt verstorben

Der ehemalige Leiter des Rechnungsprüfungsamts Arthur 
Schmidt ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Stadtver-
waltung und Gemeinderat Sindelfingen werden ihm ein eh-
rendes Andenken bewahren.

Oberbürgermeister Dr. Bernd Vöhringer: „Mit Arthur Schmidt 
verlieren wir einen aufrechten und geschätzten ehemaligen Mit-
arbeiter unserer Stadtverwaltung. Arthur Schmidt war 36 Jahre 
bei der Stadt Sindelfingen beschäftigt. Er war für seine sach-
liche, ruhige und ausgleichende Art bekannt, mit der er selbst 
die anspruchsvollsten Herausforderungen souverän meisterte. 
Mit seinem Wirken als Stadtinspektor in der Stadtpflege, als 
Leiter der Stadtkasse und später auch als Leiter des Rech-
nungsprüfungsprüfungsamts hat er unsere Stadtverwaltung 
nachhaltig geprägt. Wir sind Arthur Schmidt zu großem Dank 
verpflichtet und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
Seiner Familie gilt unser tief empfundenes Mitgefühl.“

Hinweis auf neue Satzung über ein  
besonderes Vorkaufsrecht der  
Stadt Sindelfingen

Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht
der Stadt Sindelfingen im Gebiet „Schul- und Sportstandort 

Allmendweg“

Aufgrund von § 25 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 01.01.2024 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, i. V. m. § 4 Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231) hat der Ge-
meinderat der Stadt Sindelfingen am 22.10.2024 in öffentlicher 
Sitzung folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Zweck der Satzung

Die Stadt Sindelfingen zieht im Geltungsbereich dieser Satzung 
eine Gebietsentwicklung zu einem Schul- und Sportstandort All-
mendweg in Betracht. Zur Sicherung einer geordneten städtebau-
lichen Entwicklung wird diese Vorkaufsrechtssatzung erlassen.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich des Vorkaufsrechts

(1) Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung erfasst das 

Gebiet zwischen der Rankbachbahn im Westen, der Allmend-
straße im Norden, der Rudolf-Harbig-Straße im Osten sowie im 
Süden entlang des Wegs nördlich des Parkplatzes am Unterrie-
den Gymnasium. Der räumliche Geltungsbereich des Vorkaufs-
rechts umfasst die Flurstücke 821, 823/2, 824, 824/3, 824/4, 
824/5, 824/6, 824/7, 824/8, 824/9, Gemarkung Sindelfingen-
Maichingen.

(2) Maßgebend für die Begrenzung des räumlichen Geltungs-
bereichs dieser Satzung ist der Lageplan des Amtes für Stadt-
entwicklung und Geoinformation - Abt. Stadtentwicklung vom 
17.04.2024, der als Anlage Bestandteil der Satzung ist.

§ 3
Besonderes Vorkaufsrecht

Der Stadt Sindelfingen steht in dem in § 2 genannten Geltungs-
bereich ein besonderes Vorkaufsrecht im
Sinne des § 25 BauGB zu.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Die Satzung über ein Vorkaufsrecht der Gemeinde kann beim 
Amt für Stadtentwicklung und Geoinformatik - Abt. Stadtent-
wicklung im Rathaus, 6. Stock, Raum 6.02 (Rathausplatz 1, 
71063 Sindelfingen) während der Dienststunden eingesehen 
werden. Jedermann kann die Satzung einsehen und über ihren 
Inhalt Auskunft verlangen. Die Räume sind barrierefrei erreich-
bar.

Die Dienststunden sind
Montag bis Mittwoch 8:00 bis 12:00 Uhr und 
   13:30 bis 16:00 Uhr
Donnerstag  8:00 bis 12:00 Uhr und 1
   3:30 bis 18:00 Uhr
Freitag   8:00 bis 12:00 Uhr

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Formvor-
schriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 
Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung bei der Stadt Sindelfingen geltend gemacht 
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worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu 
werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später 
geltend machen, wenn
• die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind 
oder

• der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO we-
gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder

• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder eine dritte Person die Verlet-
zung gerügt hat

Sindelfingen, den 06.12.2024

[gez.] Dr. Bernd Vöhringer
Oberbürgermeister

Schließzeiten bzw. geänderte Öffnungs-
zeiten an und zwischen den Feiertagen

Die städtischen Einrichtungen geben folgende Schließzeiten 
zu den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen sowie geänderte 
Öffnungszeiten bis einschließlich 6. Januar bekannt: 

Badezentrum Sindelfingen, Hohenzollernstraße 23
 � An Heiligabend, dem ersten Weihnachtsfeiertag, Silvester 

und Neujahr geschlossen
 � Vom 26. bis 30. Dezember 2024 und vom 2. bis 5. Januar 

2025 täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr geöffnet

Galerie der Stadt und i-Punkt, Marktplatz 1
 � Am 24. Dezember 2024 von 10 bis 13 Uhr geöffnet
 � Am 25. Dezember 2024 geschlossen
 � Am 26. Dezember 2024 von 10 bis 17 Uhr geöffnet
 � Am 31. Dezember 2024 von 10 bis 13 Uhr geöffnet
 � Am 1. Januar 2025 geschlossen
 � Am 6. Januar 2025 von 10 bis 17 Uhr geöffnet

Stadtmuseum Sindelfingen, Hintere Gasse 2
 � Vom 24. Dezember bis zum 26. Dezember sowie am 31. De-

zember 2024 und am 1. Januar 2025 geschlossen

Webereimuseum, Corbeil-Essonnes-Platz 4
 � Vom 24.Dezember 2024 bis einschließlich 1. Januar 2025 

geschlossen

Stadtbibliothek, Rathausplatz 4
 � Vom 24. Dezember 2024 bis 2. Januar geschlossen

Rathaus Sindelfingen
Das Rathaus Sindelfingen ist von Dienstag, 24. Dezember 2024 
bis einschließlich Mittwoch, 1. Januar 2025 geschlossen.

Für Notfälle ist an den Feiertagen ein interner Bereitschafts-
dienst eingerichtet. Auskünfte erteilt im Notfall das Polizeirevier 
Sindelfingen.

Sterbefälle werden am Freitag, den 27. Dezember 2024 und am 
Montag, den 30. Dezember 2024 jeweils von 08.00 – 12.00 Uhr 
entgegengenommen und wenn möglich beurkundet. Es han-
delt sich hierbei nicht um die üblichen Sprechzeiten.
Die Bestatter bzw. Angehörigen werden nur nach vorheriger 
telefonischer Anmeldung bedient. Die Anmeldung des Sterbe-
falls erfolgt unter der Telefonnummer 07031 / 94-309.

Bezirksamt Maichingen
Das Bezirksamt Maichingen ist von Dienstag, 24. Dezember 

2024 bis einschließlich Mittwoch, 1. Januar 2025 geschlossen.
Ein Notfalldienst für das Standesamt Sindelfingen-Maichingen 
wird eingerichtet.

Ausschließlich Sterbefälle und Sterbefälle mit Überführung ins 
Ausland können am Freitag, 27. Dezember 2024 sowie am 
Montag, 30. Dezember 2024 jeweils von 9 bis 12 Uhr unter 
0173 / 2524765 angemeldet werden.

Bezirksamt Darmsheim
Das Bezirksamt Darmsheim bleibt am Freitag, 27. Dezember 
2024 und Montag, 30. Dezember 2024 geschlossen. Am Don-
nerstag, 2. Januar 2025 und Freitag, 3. Januar 2025 gelten die 
gewohnten Öffnungszeiten.

Kindertagesstätten und Schulen
Alle städtischen Kindertagesstätten sind in der Zeit vom 24. 
Dezember 2024 bis einschließlich 6. Januar 2025 geschlossen. 
Die Zentrale Vormerkung ist am 2. Januar 2025 und 3. Januar 
2025 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Bei Bedarf wird 
um Terminvereinbarung unter anrufe-kita@sindelfingen.de ge-
beten.
Die Schulen sind in der Zeit der Schulferien vom 23. Dezember 
2024 bis einschließlich 7. Januar 2025 geschlossen. Der Schul-
betrieb startet zum 8. Januar 2025.

Stationärer Blitzer in der Seestraße

Folierte Blitzersäule   

 Foto:  Stadt Sindelfingen

In der Seestraße wurde auf 
Höhe der Realschule am Klos-
tergarten und der Kita Kloster-
garten ein stationärer Blitzer 
installiert. Damit sollen Ge-
schwindigkeitsüberschreitun-
gen in diesem Bereich verhin-
dert und die Kinder besser 
geschützt werden. Gleichzeitig 
wird die Verkehrssicherheits-
kampagne „Sindelfingen parkt 
fair“ bis zu den Weihnachtsfe-
rien verlängert.

Am 4. Dezember 2024 wurde eine 
stationäre Blitzersäule in der See-
straße auf Höhe der Realschule 
am Klostergarten und der Kita 
Klostergarten installiert.

Zuvor hatte die Stadtverwaltung 
eine Malaktion mit Sindelfinger 
Schülerinnen und Schülern ver-
anstaltet. Die eingereichten Bilder 

wurden an diese Blitzersäule geklebt und sollen ein positives 
Signal an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilneh-
mer senden.

Der Erste Bürgermeister Christian Gangl hat dabei vor allem 
die Sicherheit der Kinder im Blick: „Unser ausdrückliches Au-
genmerk liegt darauf, die Verkehrssicherheit von Schul- und 
Kitawegen zu erhöhen. Die verzierte Säule soll die Verkehrs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer an das dortige Tempolimit 
von 30 km/h erinnern und so zum Schutz der Kinder im Stra-
ßenverkehr beitragen.“

Auch Ordnungsamtsleiter Mehmet Koc verweist auf die Ge-
fahren von überhöhter Geschwindigkeit: „Leider wird in die-
sem Straßenbereich trotz Schule und Kita häufig zu schnell 
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gefahren. Der Einsatz von Geschwindigkeitsanzeigetafeln und 
mobilen Blitzern hat gezeigt, dass das erlaubte Tempolimit hier 
vergleichsweise häufig überschritten wird. Mit der Blitzersäule 
wollen wir für das geltende Tempolimit sensibilisieren.“

Nur 15 % der Verkehrsteilnehmenden 
halten sich an Tempo 30
In der Seestraße wurden mit einem „Enforcement Trailer“, 
einem Blitzgerät auf einem Anhänger, im Zeitraum von 31. 
Januar bis 12. März 2024 rund 1.000 Geschwindigkeitsüber-
schreitungen erfasst.
Auch Geschwindigkeitsanzeigetafeln, sogenannte „Smiley 
Displays“ waren in den vergangenen Jahren mehrmals in 
beiden Fahrtrichtungen im Einsatz. Etwas 33.000 Fahrzeuge 
wurden dabei gemessen, die Durchschnittsgeschwindigkeit 
lag bei rund 40 km/h und nur die langsamsten 15 % aller Ver-
kehrsteilnehmenden hielten sich an Tempo 30. Der Rest fuhr 
schneller.

Kampagne „Sindelfingen parkt fair“ verlängert
Blitzer sind aber keineswegs die einzige Maßnahme der Stadt 
zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf Schulwegen. 
Auch die Kampagne „Sindelfingen parkt fair“, die bereits seit 
August läuft, wird bis zu den Weihnachtsferien verlängert. Mit 
der Kampagne soll das Bewusstsein für faires Parken gestärkt 
werden. Denn insbesondere auch auf Schul- und Kitawegen 
stellen falsch abgestellte Fahrzeuge eine erhebliche Gefahr 
dar. Wenn Fußgängerinnen und Fußgänger, aber auch Rad-
fahrende durch fehlerhaft parkende Fahrzeuge von anderen 
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern übersehen werden 
oder selbst den Überblick verlieren, kommt es schnell zu un-
nötigen Gefahrensituationen. Kinder sind dabei, schon auf-
grund ihrer geringeren Körpergröße, besonders gefährdet.
Deshalb wird der städtische Vollzugsdienst auch verstärkt 
verkehrserzieherische Gespräche mit Fahrerinnen und Fah-
rern von Elterntaxis durchführen, wenn im Bereich der Schule 
ein Fehlverhalten festgestellt wird.

Hotline für Ordnungsstörungen
Bürgerinnen und Bürger können Ordnungsstörungen, unter 
anderem Parkverstöße, in Sindelfingen melden. Hierfür steht 
die Hotline des städtischen Vollzugsdienstes unter 07031 94-
333 zur Verfügung.

Veranstaltungen der SMTT in der  
Weihnachtszeit

Weihnachtskonzert in der Martinskirche 2023  Foto:  Foto: SMTT 

Die Schule für Musik, Theater und Tanz Sindelfingen lädt in 
der Adventszeit zu einer besonderen Veranstaltung ein, die 
sowohl die festliche Stimmung als auch die musikalische 
Vielfalt in den Vordergrund rücken.

Xmas - Matineé und Klarinettenquartett  
am 15. Dezember 2024

Am Sonntag, den 15. Dezember 2024, werden zwei herausra-
gende musikalische Veranstaltungen geboten:

 � 11:00 Uhr, Odeon der SMTT: Die jazz'n'more Big Band 
lädt unter der Leitung von Saxophonist und SMTT-Lehrkraft 
Klaus Kreczmarsky zur Christmas Matinee ein und bietet 
einen schwungvollen Start in den Adventssonntag.

 � 17:00 Uhr, Odeon der SMTT: Das Klarinettenquartett Blatt-
spiel präsentiert unter dem Motto „Dezember. Aber kein 
Christmas“ ein abwechslungsreiches Programm. Das Quar-
tett um Musikschulleiterin Maria Wunder begeistert seit zehn 
Jahren mit virtuosem Spiel und musikalischer Leidenschaft. 
Nach dem Konzert besteht die Möglichkeit zum gemütlichen 
Beisammensein.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, jedoch freut sich die 
SMTT über freiwillige Spenden, insbesondere beim Konzert 
des Klarinettenquartetts Blattspiel.

Mit dieser festlichen Veranstaltung beschließt die SMTT ein 
weiteres erfolgreiches Jahr. Die Schule kann auf zahlreiche 
Highlights und unvergessliche musikalische Momente zurück-
blicken und freut sich darauf, auch im kommenden Jahr mit 
vielfältigen Angeboten die Region zu bereichern.

Für weitere Informationen steht Ihnen das Musikschulsekreta-
riat unter der E-Mail-Adresse smtt@sindelfingen.de oder tele-
fonisch unter den Telefonnummern 07031 94-652 und 07031 
94-653 zur Verfügung. 

Absolutes Halteverbot
Im Geltungsbereich eines Haltverbotes darf nicht angehalten 
werden. Dabei spielt die Dauer des Anhaltens keine Rolle. Das 
Verbot gilt auch für das Be- und Entladen von Gütern oder das 
Ein- und Aussteigen von Personen. Selbst ein sehr kurzes Hal-
ten kann bereits eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer 
bedeuten.
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Wussten Sie, dass in Deutschland rund 
320.000 Einwegbecher pro Stunde  
weggeworfen werden?

So viele Einwegbecher lan-
den laut der Deutschen Um-
welthilfe in Deutschland im 
Müll – pro Stunde!
 � Das macht deutschland-

weit rund 7,6 Millionen Ein-
wegbecher pro Tag und 2,8 
Milliarden pro Jahr!

 � Durchschnittlich verbraucht dabei jeder Deutsche 34 sol-
cher Becher, die eine Nutzungsdauer von gerade einmal 15 
Minuten haben.

 � 31.000 Tonnen Abfall werden in Deutschland jährlich durch 
die Nutzung von Einwegbechern verursacht. Hinzu kommen 
9.000 Tonnen für die Plastikdeckel.

Warum „wilder Müll“ für uns alle ein Problem ist
Weil unsere Gesellschaft immer mobiler wird, ist der Trend zum 
flexiblen und schnellen Essen und Trinken unterwegs ungebro-
chen. Die Zahl derer, die beruflich pendeln, wächst, und auch 
die Wege in der Freizeit werden länger.

Die Kehrseite ist: Stadtreinigung und Kommunen haben mit 
wachsenden Abfallbergen, überfüllten Mülleimern und mit dem 
so genannten wilden Müll zu kämpfen. Einwegbecher machen 
bis zu 15 % des Müllvolumens in städtischen Abfalleimern aus. 
Achtlos auf Plätzen und Grünflächen weggeworfen, sind sie 
nicht nur ein unschöner Anblick, sondern treiben auch die Ent-
sorgungskosten für uns alle in die Höhe.

Was können wir tun?
Einfach auf Mehrwegbecher umsteigen! Es gibt sie inzwischen 
in vielen Farben, Größen und Materialien. Viele dieser Becher 
sind wiederverschließbar, tropfen nicht und isolieren sogar 
noch das Getränk und bieten so noch weitere Vorteile gegen-
über dem Einwegbecher.

Machen Sie mit und helfen Sie, Müll zu vermeiden!
Weitere Tipps und Informationen zur Müllvermeidung finden 
Sie auf unserer Webseite www.sifisparmit.de.

Freiwillige Feuerwehr  
Stadt Sindelfingen  
Abteilung Maichingen 

Monatsbilanz November

Freiwillige Feuerwehr Stadt Sindelfingen  
Abteilung Maichingen

Monatsbilanz November

Die Anzahl der Einsätze beläuft sich im November auf 15, die 
sich wie folgt unterteilen: fünf ausgelöste Heimrauchwarnmel-
der, sechs Brandmeldealarme, einen Kleinbrand, einen PKW-
Brand und zwei Einsätze des Feuerwehrführers vom Dienst.

Der Übungsbetrieb unterteilte sich in 13 Dienstbesprechungen, 
eine Klausurtagung über zwei Tage, sechs Maschinistendiens-
te, zwei Zugübungen mit dem Thema technische Hilfeleistung, 
drei Brandschutzerziehungen mit Kindergartengruppen, zwei 
Wochenendbereitschaften in Sindelfingen, drei Kleingruppen-
übungen für die Einweisung in das Rettungsgurtsystem der 
neuen Brandschutzkleidung, vier Ausbildungstermine zum 
Atemschutzgeräteträger und eine Übung des Umweltschutz-
zuges. Die Ausbildungsgruppe traf sich dreimal zur Ausbildung 
auf Kreisebene.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen noch für die Advents- und 
Vorweihnachtszeit einen Hinweis geben:
Besonders im Umgang mit Kerzen und Adventskränzen oder 
Adventsgestecken raten wir zu besonderer Vorsicht.
Bitte beachten Sie folgende Tipps, damit Sie eine ruhige Ad-
vents- und Weihnachtszeit verbringen können.

Fachangestellter 
für  Medien- und 
Informationsdienste
Fachrichtung Bibliothek (m/w/d)

Das erwartet dich in der Ausbildung:
Der Kontakt mit den kleinen und großen
Gästen unserer Stadtbibliothek steht an 
erster Stelle. Du betreust Kunden von 
der Anmeldung über die Beratung bis hin
zur Ausleihe und Rückgabe. Daneben
kümmerst du dich um Recherchen, den 
Medienstand und dessen Pflege und 
wirkst bei Veranstaltungen mit.

Du hast Lust, Sindelfingens 
Einwohner mit spannendem 
Lesestoff zu versorgen?
Dann sind wir gespannt 
auf deine Bewerbung – 
am liebsten digital:

 GUT ZU WISSEN
            Ausbildungsstart und -dauer:
            1. September, 3 Jahre 

            Gehalt:
            1. Jahr = 1.218,26 €
            2. Jahr = 1.268,20 €
            3. Jahr = 1.314,02 €

            Du hast noch Fragen? 
            Dann wende dich gerne an 
        unsere Ausbilderinnen: 
        personal@sindelfingen.de
        (0 70 31) 94-412

Mehr Infos unter www.sindelfingen.de

€

i

Irgendwas mit Medien? 
Bei uns analog und digital!
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 � Verwenden Sie keine trockenen Adventskränze oder Ad-
ventsgestecke.

 � Immer einen standfesten und feuerfesten Untergrund be-
nutzten.

 � Kerzen nie in der Nähe von leichtentzündlichem Dekomate-
rial oder Vorhängen benutzen.

 � Entzündete Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen.
 � Kinder sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen Zündhölzer 

oder Feuerzeuge verwenden. Daher auch an einem sicheren 
Ort vor den Kindern aufbewahren.

Falls es doch zu einem Brand kommen sollte, zögern Sie nicht 
und alarmieren Sie Ihre Feuerwehr unter der Notrufnummer 112.

Kompetente Hilfe in der Nachbarschaft 
– Ehrenamtliche Versichertenberatende 
für Rentenanfragen

Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV 
BW) würdigt am  5. Dezember 2024, dem Internationalen Tag 
des Ehrenamtes, das Engagement ihrer rund 120 ehrenamt-
lichen Versichertenberaterinnen und -berater. Mit ihnen haben 
die Menschen im Land kostenfrei und direkt vor Ort gut ge-
schulte „Helfer in der Nachbarschaft“. Sie beraten und unter-
stützen in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung - 
alleine in diesem Jahr waren es rund 20.000 Beratungen.
Dazu kommen über 7.500 Anträge auf Rente und auf Klärung 
des persönlichen Versicherungskontos die durch die baden-
württembergischen Versichertenberaterinnen und -berater im 
Jahr 2024 aufgenommen wurden. Damit die Anträge direkt in 
der Sachbearbeitung ankommen, schneller bearbeitet und ent-
schieden werden können, nutzen auch die Ehrenamtlichen die 
Online-Services der DRV BW. Darüber hinaus klären sie zudem 
die Voraussetzungen der verschiedenen Rentenarten oder in-
formieren über den persönlichen Rentenbeginn. Mit ihrer ehren-
amtlichen Arbeit stellen sie ein wichtiges Bindeglied zwischen 
der DRV und den Versicherten, Rentnerinnen und Rentnern dar. 
Die ehrenamtlichen Versichertenberatende finden Interessierte 
über die Internetseite www.drv-bw.de.

Wie wird man Versichertenberaterin oder -berater der DRV?
Die Versichertenberaterinnen und -berater sind ebenso wie der 
Vorstand und die Vertreterversammlung Teil der ehrenamtli-
chen Selbstverwaltung der DRV BW. Die Vertreterversammlung 
wählt die Versichertenberaterinnen und -berater auf Vorschlag 
von Gewerkschaften, Arbeitnehmervertretungen und sonstigen 
freien Wählerlisten, die sich zur Sozialwahl stellen. Wer selbst 
gerne dieses wichtige und interessante Ehrenamt ausüben 
möchte, sollte sich an die genannten Gruppierungen wenden. 
Das Büro der Selbstverwaltung der DRV BW unterstützt dabei 
und ist per E-Mail unter bvsv@drv-bw.de erreichbar.

Veranstaltungen in Maichingen
Sa., 14.12.2024
28. Maichinger Weihnachtsmarkt
Arbeitskreis Weihnachtsmarkt
Bürgerhaus- und Kirchvorplatz

So., 15.12.2024, 18:00 Uhr
Weihnachtskonzert
Musikkapelle Maichingen e.V.
Kath. Kirche St. Anna

Do., 19.12.2024, 14:00 Uhr
Treff im Bürgerhaus
Ruhestädtler
Bürgerhaus Maichingen

Di., 24.12.2024, 16:00 Uhr
Heilig Abend an vielen Orten
Evang. und Kath. Kirchengemeinde Maichingen
Verschiedene Standorte in Maichingen

Di., 31.12.2024, 19:00 Uhr
Silvesterball
Associazione Italiana e.V.
Bürgerhaus Maichingen

Abfallkalender

in den nächsten Tagen werden abgefahren:

Gesamt-Maichingen 
Dienstag  17.12.2024 Biomüll
Montag  23.12.2024 Restmüll
Dienstag  24.12.2024 Wertstoffe
Dienstag  31.12.2024 Biomüll
Mittwoch 08.01.2025 Restmüll

Verschenkmarkt

Der Verschenkmarkt ist ein kostenloser Service der Stadt 
Sindelfingen. Wenn Sie etwas verschenken möchten, rufen 
Sie uns an (Abteilung Umweltschutz und Landschaftsplanung) 
Tel.-Nr. 07031 - 94 751, Fax: 94 752, E-Mail: Umwelt@sindel-
fingen.de
Verschenken Sie bitte nur gebrauchsfähige Gegenstände. An-
nahmeschluss ist jeden Donnerstag, 11:00 Uhr

Zu verschenken  Telefonnummer

• Seniorenbett, Größe 90 x 200 cm, mit elektr. 
verstellbarem Lattenrost und 2 Matratzen 07031 / 384634

• Kinderhochstuhl Marke Hauck, 
Farbe beige, sehr gut erhalten 07031 / 874949

• Sofa XXXL Gamerdinger, Stoffbezug grau,
 incl. 2 Zierkissen, Maße: L 200 cm 
x B 52 cm x H 40 cm 07031 / 2053527

Die Erledigung der verschiedenen Beschwerden und Anregun-
gen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den jeweils zuständi-
gen städtischen Stellen sowie dem Zweckverband Technische 
Betriebsdienste und dem Landkreis Böblingen.

Anliegen werden direkt unter der Telefonnummer 94-751 
entgegengenommen.

 Deutsche Rentenversicherung
Baden- Württemberg
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Schriftliche Anfragen können per E-Mail Umwelt@Sindelfingen.
de erfolgen. Die Anlaufstelle bietet außerdem Informationen 
zum Thema Sauberkeit, Reinigung und Abfall.

Wer eine Ordnungsstörung in Sindelfingen melden möchte, 
kann die Hotline des Städti schen Vollzugsdienstes (SVD) unter 
07031 / 94-333 anrufen. Bei der SVD-Hotline können Ord-
nungsstörungen wie spielsweise Lärmbelästigungen, aggressi-
ves Betteln oder Parkverstöße gemeldet werden.
Die Anrufenden hören eine Bandansage mit der freundlichen 
Bitte, die eigenen Kontaktdaten, den Sachverhalt und den zu-
gehörigen Ort auf das Band zu sprechen.

Der Vollzugsdienst hört das Band während seiner Einsatzzeiten 
regelmäßig ab und meldet sich bei Rückfragen.

Die Einsatzzeiten sind von Montag bis Donnerstag von 8 Uhr 
bis Mitternacht und an Freitagen und Samstagen von 8 bis 3 
Uhr am folgenden Morgen.

Weiterhin können schriftliche Anfragen per E-Mail unter 
Vollzug@Sindelfingen.de erfolgen.
In Notfällen ist wie üblich die Notrufnummer 112 oder die 
110 zu wählen.

Andere Ämter und Behörden

Das Landratsamt Böblingen informiert:

Neue Broschüre „Deutschförderung im 
Landkreis Böblingen – Formate,  
Angebote, Beratung – zentraler  
Baustein zur gesellschaftlichen Teilhabe“

Das Landratsamt gibt erst-
malig die Broschüre „Deutsch-
förderung im Landkreis Böblin-
gen – zentraler Baustein zur 
gesellschaftlichen Teilhabe“ 
heraus. Landrat Roland Bern-
hard erklärt: „Sprache ist das 
Instrument unseres Zusam-
menlebens: vom Alltag über 

Schule und Beruf bis hin zu Grundwerten und Überzeugungen. 
Durch das Erlernen der deutschen Sprache wird gesellschaftliche 
Teilhabe, Perspektive und Eigenverantwortung ermöglicht. Sie ist 
ein zentraler Baustein zur gesellschaftlichen Teilhabe. Nur so kann 
Integration nachhaltig gelingen. Die erstmalig herausgegebene 
Broschüre befasst sich mit der Deutschförderung für Personen 
mit Zuwanderungsgeschichte im Landkreis Böblingen“.
In der Broschüre werden Angebote der Deutschförderung von 
Bund und Land in kompakter Form vorgestellt. Für welche Ziel-
gruppen welches Sprachkursformat greift, welche Inhalte vermit-
telt werden, wer die Kosten trägt und Beantragungen stellt, wird 
in Infoböcken übersichtlich erklärt. Mit passenden Erfahrungsbe-
richten von lokalen Netzwerkpartnern sowie Teilnehmenden der 
Deutschkurse werden die Infoblöcke aus fachlicher und persön-
licher Sicht ergänzt.
Die Broschüre ist unter www.lrabb.de/clearingstelle abrufbar und 
wird im Dezember als Druckversion vorliegen. Weitere Informatio-

nen sind bei der Clearingstelle Sprachförderung unter sprachfoer-
derung@lrabb.de erhältlich.

Digitaler Elternabend zu Smartphones, 
TikTok und Gaming

Landratsamt Böblingen unterstützt Schulen und Familien mit 
kostenfreiem Zugang zu digitalem Informationsformat über 
gesunde Mediennutzung

Handys, soziale Medien, Apps und Jugendliche – diese Begriffe 
sind heutzutage untrennbar miteinander verbunden. Täglich sind 
junge Menschen den Auswirkungen der vermeintlich „sozialen“ 
Medien ausgesetzt. Häufig fehlen jedoch konkrete Handlungs-
strategien, um den Herausforderungen der digitalen Welt an-
gemessen zu begegnen. Besonders kritisch wird es, wenn die 
digitale Inszenierung wichtiger erscheint als das reale Leben 
oder wenn harmlose Chats in Hate Speech oder Cybermobbing 
umschlagen.Familien müssen sich mit den Themen der gesun-
den Mediennutzung auseinandersetzen, denn eine starke und 
gesunde Medienerziehung beginnt nicht erst in der Schule, son-
dern schon bei den Eltern zu Hause.
Um Eltern und Schulen zu unterstützen, stellt das Landratsamt 
Böblingen ihnen für ein Jahr einen kostenfreien Zugang zu einem 
umfassenden digitalen Informations-Format zur Verfügung – 
dem „digitalen Elternabend“. Dieses Angebot richtet sich sowohl 
an Fachkräfte als auch an Eltern und zielt darauf ab, gesunde 
Mediennutzung zu fördern.
In 17 praxisnahen Video-Einheiten gibt der Medienreferent Cle-
mens Beisel wertvolle Einblicke und Tipps rund um die Themen 
gesunde Handynutzung, das erste Smartphone sowie die Nut-
zung sozialer Netzwerke wie Instagram und TikTok. Gemeinsam 
mit Experten aus verschiedenen Bereichen beleuchtet Beisel auch 
Themen wie Mediensucht, digitale Schule und jugendgefährden-
de Inhalte im Netz. Mit diesem Angebot soll ein entscheidender 
Beitrag zur Stärkung der Medienkompetenz von Jugendlichen ge-
leistet und gleichzeitig die Sensibilität für die Risiken der digitalen 
Welt geschärft werden. Interessierte Fachkräfte und Eltern können 
ab sofort auf das Informationsangebot zugreifen und so gemein-
sam für eine verantwortungsvolle Mediennutzung sorgen. Eltern 
erhalten die Zugangsdaten ausschließlich über ihre Schule. Bei 
Fragen können sie sich an die Schulleitung wenden.

Steigende Energiepreise in 2025

Die Energieagentur Kreis Böblingen informiert, auf was sich 
Verbraucher im nächsten Jahr einstellen müssen. Ab 1.Janu-
ar 2025 steigt der Preis im nationalen Emissionshandel von 
bisher 45 auf 55 Euro pro Tonne Kohlendioxid; in der Folge 
erhöhen sich voraussichtlich die Preise für Heizöl, Erdgas und 
für Kraftstoffe.

Damit wird das Heizen mit fossilen Brennstoffen erneut teurer. Wer 
mit Gas heizt, zahlt ab 2025 etwa 48 Euro brutto mehr fürs ver-
ursachte Kohlendioxid. Bei Heizöl ist mit 63 Euro brutto mehr pro 
Jahr zu rechnen. Die Werte beziehen sich auf einen Jahresver-
brauch von 20.000 Kilowattstunden (kWh) Gas beziehungsweise 
2.000 Liter Heizöl. Diese Entwicklung wird sich in den kommen-
den Jahren fortsetzen. Wer Schluss mit Öl und Gas macht und auf 
erneuerbare Energie setzt, spart diese Emissionskosten.
Wer 2025 beabsichtigt, eine Photovoltaikanlage in Betrieb zu 
nehmen, erhält ab Februar weniger Geld für die Einspeisung von 
Solarstrom in das öffentliche Netz. Bei Anlagen bis zu zehn Kilo-
watt Leistung mit teilweiser Einspeisung ins Stromnetz sinkt die 
Einspeisevergütung um etwa ein Prozent auf dann 7,95 Cent pro 
Kilowattstunde. Für alle, die bereits eine Photovoltaikanlage in Be-
trieb haben, ändert sich erst einmal nichts. Die feste Einspeisever-
gütung gilt für 20 Jahre.
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Die Anschlussvergütung für Strom aus ausgeförderten Anlagen 
(„Ü 20-Anlagen“) wird 2025 wahrscheinlich niedriger ausfallen 
als 2024. Die Vergütung bemisst sich am durchschnittlichen 
Börsenstrompreis für Solarstrom, der erst im nächsten Jahr 
bekannt sein wird.
Wer einen Heizkessel oder Einzelofen für Holz oder andere feste 
Brennstoffe betreibt, muss möglicherweise tätig werden. Heizkes-
sel, die zwischen 1. Januar 2005 und 21. März 2010 in Betrieb 
genommen wurden, sowie Einzelfeuerungen mit Inbetriebnahme 
zwischen 1. Januar 1995 und 21. März 2010 müssen ab Januar 
2025 strengere Emissionsgrenzwerte für Feinstaub und Kohlen-
monoxid einhalten. Für betreffende Anlagen, die die Grenzwerte 
nicht einhalten, ist der Weiterbetrieb nicht mehr zulässig. Auskunft 
darüber, ob ein bestehender Ofen betroffen ist, liefert der Feuer-
stättenbescheid.
Eine kostenlose, neutrale und unabhängige Erstberatung rund um 
die energetische Sanierung, Heizungserneuerung oder Nutzung 
erneuerbarer Energien gibt es nach Terminvereinbarung bei der 
Energieagentur Kreis Böblingen. Zusätzlich können kostengünsti-
ge Beratungen vor Ort in Kooperation mit der Verbraucherzentrale 
vereinbart werden. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 
07031 663-2040 oder im Internet unter www.ea-bb.de.

Öffnungszeiten der Abfallentsorgungsan-
lagen über Weihnachten und Neujahr

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen (AWB) teilt mit, 
dass die Wertstoffhöfe und Häckselplätze nach Weihnach-
ten und über den Jahreswechsel wie gewohnt geöffnet 
sind. Lediglich am 24. und 31. Dezember beschränken sich 
die Betriebszeiten auf 9:00 bis 13:00 Uhr.

Dies betrifft Häckselplätze mit Öffnungszeiten und folgende 
Wertstoffhöfe, die dienstags geöffnet haben: Böblingen, Hanns-
Klemm-Straße und Schönaicher Straße, Herrenberg, Kreid-
lerstraße, Leonberg, Hertichstraße, Renningen-Malmsheim, 
Erddeponie, Sindelfingen, Schwertstraße, Sindelfingen-Mai-
chingen, Talstraße und Weil der Stadt, Joseph-Beyerle-Straße. 
Die ehemaligen Kreismülldeponien Böblingen und Sindelfingen 
sind am 24. und 31. Dezember bis 13:00 Uhr geöffnet.
Das Verwaltungsgebäude des Abfallwirtschaftsbetriebs in der 
Böblinger Wolf-Hirth-Straße bleibt vom 24.12. bis einschließ-
lich 01. Januar 2025 geschlossen. Telefonisch erreichbar ist der 
Abfallwirtschaftsbetrieb am Freitag, 27. Dezember von 8:30 – 
12:00 und am Montag, 30. Dezember von 8:30 – 12:00 und von 
13:30 – 15:30 Uhr unter der Telefonnummer 07031 663 1550. 
Ab 02. Januar ist die Verwaltung des AWB wieder zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten erreichbar. Alle wichtigen Informatio-
nen rund um die Abfallentsorgung sind auch online unter www.
awb-bb.de zu finden.

Kleinanlieferer zum Restmüllheizkraftwerk Böblingen müssen 
beachten, dass am 24. und 31. Dezember keine Anlieferungen 
möglich sind.

Ab 2025: Keine Elektro- und Elektronik-
geräte mehr in die Wertstofftonne

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen (AWB) lässt die Ent-
sorgung von Elektro- und Elektronikgeräten in der Wert-
stofftonne ab 1. Januar 2025 nicht mehr zu und kommt 
damit den gesetzlichen Vorgaben nach. Gleichzeitig endet 
auch die Ära des „Roten Sacks“, in welchen die Elektroge-
räte bisher vor dem Einwurf in die Tonne verpackt werden 
mussten.

Ab dem neuen Jahr dürfen Elektrogeräte wie Handys, Ra-

sierer, Haartrockner oder Toaster nicht mehr über die orange 
Wertstofftonne des Landkreises Böblingen entsorgt werden. 
Stattdessen kann man sie – wie schon seither – auf allen Wert-
stoffhöfen abgeben. Größere Elektrogeräte wie Fernseher oder 
Computer werden auf 16 speziell dafür ausgestatteten Wert-
stoffhöfen angenommen. Diese 16 Höfe mit Annahme von gro-
ßem E-Schrott sind unter www.awb-bb.de/wertstoffhoefe zu 
finden.
Besondere Aufmerksamkeit gilt auch Elektrogeräten mit fest 
eingebauten Akkus. Dazu gehören elektrische Zahnbürsten, 
E-Zigaretten, Glückwunschkarten mit eingebauter Musik, blin-
kende Turnschuhe und ähnliche Produkte. Diese Elektrogeräte 
enthalten durch die Lithium-Ionen-Akkus potenziell gefährliche 
Stoffe und müssen daher gesondert – über dieselben 16 Wert-
stoffhöfe – entsorgt werden. Ein weiterer Entsorgungsweg sind 
die Verkaufsstellen von Elektro- und Elektronikgeräten, die aus-
gediente Geräte – egal ob mit oder ohne fest verbautem Akku 
– kostenlos zurücknehmen müssen.
Thomas Koch, Werkleiter des AWB, betont: „Mit der Umsetzung 
dieser neuen gesetzlichen Regelung ab 1. Januar leisten wir 
einen wichtigen Beitrag für die ordnungsgemäße Entsorgung 
und die wertvolle Rohstoffrückgewinnung aus den Geräten. 
Zudem ist uns die Vermeidung der Entstehung von Bränden 
bei der Abfuhr und beim Umschlag von E-Geräten und damit 
auch die Sicherheit unserer Müllwerker und der Arbeitskräfte in 
unseren Sortieranlagen enorm wichtig. Elektro-Altgeräte dürfen 
nicht zusammen mit den Wertstoffen aus der Wertstofftonne im 
Müllfahrzeug verpresst werden. Deshalb darf man die Elektro-
altgeräte auch auf gar keinen Fall in die Restmülltonne geben. 
Unser Wertstoffhofpersonal steht den Bürgerinnen und Bürgern 
bei Fragen zur richtigen Entsorgung gerne zur Seite.“
Der AWB bittet alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die neuen 
Vorgaben zu halten, um eine umweltgerechte Entsorgung zu 
gewährleisten. Informationen zu den Entsorgungsmöglichkei-
ten im Landkreis bietet die Website www.awb-bb.de/abfall-abc 

Schulen und KiTas

Außenstelle Grafenau 

Öffnungszeiten in Grafenau 
(Döffingen): 
montags: 9:00 – 11:00 Uhr
mittwochs: 9:00 – 11:00 Uhr 
Telefon: 07031 – 6400-84
Zentrale: 07031 – 6400-0

Anschrift:
vhs.Grafenau, Petra Schmidt, Zum Ulrichstein 7, 71120 Grafenau
Email: Grafenau@vhs-aktuell.de
Internet: www.vhs-aktuell.de

Alle Kurse und Veranstaltungen sind jederzeit online buchbar 
unter www.vhs-aktuell.de
Alle Webinare finden Sie auf www.webinare-vhs.de
Englisch, Vorbereitung auf die Kommunikationsprüfung
Abitur
Dieser Kurs bietet Abiturientinnen und Abiturienten die Mög-
lichkeit, Englisch intensiv in einer kleinen Gruppe mit einer Mut-
tersprachlerin zu üben. Wir beschäftigen uns mit freiem Reden, 
hilfreichen Redewendungen und wichtigen Themen wie Globa-
lisierung, Immigration, sozialen Fragestellungen und Klimawan-
del. Diese Übungen sind entscheidend für den Prüfungserfolg, 
da die Abiturientinnen und Abiturienten nicht nur die Sprache 


